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Was Sie in diesem essential finden
können

• Eine Darstellung und Verortung des Konzeptes des gerechten Friedens
• Eine Erörterung des Paradigmas „Frieden durch Recht“ als ein Grundpfeiler

des gerechten Friedens vor dem Hintergrund des grundlegenden Verhältnisses
von Frieden und Recht

• Eine Problematisierung des Instruments der rechtserhaltenden Gewalt im
Kontext des Ansatzes „Frieden durch Recht“

• Eine Auseinandersetzung mit der zivilen Konfliktbearbeitung als vorrangiger
Aufgabe des gerechten Friedens einschließlich ihrer Aporien und Beschrän-
kungen

• Eine Diskussion der Bedeutung des christlichen Leitbildes des gerechten
Friedens als Orientierungswissen in einer pluralen Gesellschaft
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1Zur Einführung

„Si vis pacem para pacem“ (wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor) –
unter dieser Maxime steht das Leitbild des gerechten Friedens. Es steht „für einen
fundamentalen Wandel in der ethischen Praxis“ und setzt „andere Bewertungs-
grundlagen und Handlungskriterien voraus“ (ÖRK 2011a, Präambel). Ausgehend
von Psalm 85,11 „dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ sowie Jesaja 32,17
„der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit
ewige Stille und Sicherheit“ (vgl. auch Jak 3,18) werden Frieden und Gerechtig-
keit wechselseitig aufeinander bezogen (vgl. ÖRK 2011a, Ziff. 1 und 3). Damit
verbunden ist ein Perspektivenwechsel: Nicht mehr der Krieg, sondern der Frie-
den steht im Fokus des neuen Konzeptes. So umfasst der gerechte Frieden „viel
mehr als den Schutz von Menschen vor ungerechtem Einsatz von Gewalt“; er
schließt „soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte
und Sicherheit für alle Menschen“ (ÖRK 2011a, Ziff. 10) mit ein. In der Frie-
densdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) werden vier
Dimensionen benannt, die einen gerechten Frieden ausmachen: die Vermeidung
von und der Schutz vor Gewalt als zentrales Grundelement, die Förderung der
Freiheit für ein Leben in Würde, der Abbau von Not durch die Korrektur sozio-
ökonomischer Asymmetrien sowie die Anerkennung kultureller Verschiedenheit
für eine konstruktive Konfliktkultur (vgl. EKD 2007, Ziff. 78–84).1

Vor dem Hintergrund dieser friedenspolitischen Dimensionen basiert der
gerechte Frieden auf drei Grundorientierungen: „(1) dem Vorrang ziviler Konflikt-
bearbeitung, (2) dem Verständnis einer Friedensordnung als Rechtsordnung sowie

1Die Denkschrift der EKD hat die in der Friedensforschung entwickelten Dimensionen des
Friedens – die ersten drei von Georg Picht (1971, S. 33), ergänzt um eine vierte von Die-
ter Senghaas (vgl. Senghaas und Senghaas-Knobloch 2017) – explizit in ihr Leitbild vom
gerechten Frieden übernommen.

© Der/die Autor(en) 2021
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2 1 Zur Einführung

(3) der Beschränkung militärischer Gewalt zur Rechtsdurchsetzung“ (Hoppe und
Werkner 2017, S. 349).

Zum ersten und zentralen Grundsatz des neuen friedensethischen Leitbildes
heißt es in der Friedensdenkschrift: „Im Rahmen des Konzeptes des gerechten
Friedens ist zivile Konfliktbearbeitung eine vorrangige Aufgabe“ (EKD 2007,
Ziff. 170).2 Dabei komme der Konfliktvorbeugung und -nachsorge, die zugleich
der Prävention neuer Konflikte diene, eine besondere Bedeutung zu. Ferner gelte
es, die verschiedenen Aktivitäten – wie beispielsweise die Unterstützung und den
Aufbau ziviler Strukturen in Konfliktregionen, die Förderung und den Ausbau
demokratischer Strukturen, Maßnahmen zur Deeskalation gewaltförmiger Kon-
flikte oder auch die Förderung von Friedensallianzen – zu vernetzen (vgl. EKD
2007, Ziff. 177).

Zweitens wird Friedensordnung als Rechtsordnung verstanden. Frieden, Recht
und Gerechtigkeit bilden die zentralen Begriffe der Friedensdenkschrift. Nach
ihr ist der gerechte Frieden „zu seiner Verwirklichung auf das Recht angewie-
sen“ (EKD 2007, Ziff. 85). Perspektivisch liege dem gerechten Frieden eine
„kooperativ verfasste Ordnung ohne Weltregierung“ (EKD 2007, Ziff. 86) mit
einem System kollektiver Sicherheit zugrunde. Damit schreibt die Denkschrift
den Vereinten Nationen auf dem Weg zum gerechten Frieden eine prominente
Rolle zu, verbunden mit weitergehenden Forderungen nach einer Fortentwicklung
völkerrechtlicher Normen.

Drittens erfolgt – ausgehend von der Kriegsächtung und dem grundsätzli-
chen Gewaltverbot der Vereinten Nationen – eine Beschränkung militärischer
Gewalt zur Rechtsdurchsetzung.3 Dafür steht der Terminus der „rechtserhalten-
den Gewalt“ (EKD 2007, Abschn. 3.2). Damit verbindet sich die Auffassung,
dass militärische Gewaltanwendung ausschließlich dann zulässig sein kann und
erfolgen darf, wenn sie dazu dient, Recht zu erhalten beziehungsweise Recht
zu setzen. Im Fokus stehen dabei die Menschenwürde und die Menschenrechte.
Durch die Anerkennung dieser soll eine „wechselseitige Erwartungssicherheit“
ermöglicht werden, „die Konflikte und Interessengegensätze gewaltfrei zu regeln
erlaubt“ (Meireis 2012a, S. 3).

Mit der Bindung des Friedens an die Herrschaft des Rechts, in der Friedens-
denkschrift ausgedrückt in der Formel „Friede durch Recht“, ist ein rechtspazi-
fistischer Zugang verbunden. Dieser impliziert zwei Abgrenzungen: Zum einen

2Bemerkenswert ist, dass in der Friedensdenkschrift der EKD diese „vorrangige Aufgabe“
erst relativ spät zur Sprache kommt.
3Dies umfasst zwei Komponenten: die Rechtserhaltung wie auch die Rechtssetzung (vgl. u. a.
Meireis 2012b, S. 189; Huber 2012, S. 227).
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distanziert sich die EKD-Denkschrift vom radikalen Pazifismus. Zum anderen
erfolgt eine Absage an die Lehre vom gerechten Krieg, heißt es in der Frie-
densdenkschrift explizit: „Im Rahmen des Leitbilds vom gerechten Frieden hat
die Lehre vom bellum iustum keinen Platz mehr“ (EKD 2007, Ziff. 102). Davon
unberührt sind dagegen die Kriterien der bellum iustum-Lehre: Erlaubnisgrund,
Autorisierung, richtige Absicht, äußerstes Mittel und Verhältnismäßigkeit der
Folgen (ius ad bellum) sowie Verhältnismäßigkeit der Mittel und Unterschei-
dungsprinzip (ius in bello). Diese gelten nach wie vor als zentrale Prüfkriterien
militärischer Gewaltanwendung.

Der Versuch, dieses noch junge Konzept auf den Afghanistaneinsatz anzuwen-
den (vgl. EKD 2013), offenbarte eine Reihe von empirischen wie normativen
Fragen, die weiterer Analyse bedurften. Sie standen im Zentrum eines inter-
disziplinären Konsultationsprozesses an der Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft in Heidelberg (2016–2020).4 In Aufnahme dieser Debatten
fokussiert der folgende Beitrag auf konzeptinhärente Ambivalenzen und beste-
hende Dissense. Er nimmt Präzisierungen und Differenzierungen, aber auch Neu-
ausrichtungen vor und zeigt Perspektiven eines Umgangs mit friedensethischen
Ambiguitäten auf.

4Dieser Konsultationsprozess wurde gefördert von der Evangelischen Seelsorge in der
Bundeswehr.
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2Der gerechte Frieden – zur Verortung
eines Konzeptes

Semantisch grenzt sich der gerechte Frieden in zweifacher Weise ab: zum einen
vom gerechten Krieg, zum anderen von einem ungerechten Frieden (vgl. hierzu
auch Werkner, 2018, S. 35 ff.). Für die Entstehung des Konzeptes erweist sich
die erste Abgrenzung – wie an obiger Stelle bereits beschrieben – als zen-
tral. Eingeleitet wurde dieser Perspektivwechsel bereits mit der Ökumenischen
Versammlung (1989, Ziff. 36):

„Mit der notwendigen Überwindung der Institution des Krieges kommt auch die Lehre
vom gerechten Krieg, durch welche die Kirchen den Krieg zu humanisieren hofften,
an ein Ende. Daher muss schon jetzt eine Lehre vom gerechten Frieden entwickelt
werden“.

Und auch nach dem ökumenischen Aufruf zum gerechten Frieden müsse „der
Geist, die Logik und die Durchführung von Kriegen“ überwunden werden, womit
auch die Lehre vom gerechten Krieg „obsolet“ werde (ÖRK 2011a, Ziff. 58).
Da einige Kirchen gerade im angloamerikanischen Raum bis heute an der bel-
lum iustum-Lehre festhalten und diese Formulierung nicht mittrugen, entstand im
Weltkirchenrat die Kompromissformel: „[Wir] gehen über die Lehre vom gerech-
ten Krieg hinaus und bekennen uns zum gerechten Frieden“ (ÖRK 2011b, S. 4).
Aber auch im Raum der EKD gibt es Anfragen,

„ob nicht in dieser Perspektive eine Intention, die sich zumindest auch mit der Lehre
vom gerechten Krieg verbindet, nämlich die Einhegung des Krieges durch die Mittel
des Rechts, etwas zu wortreich verabschiedet wird – mit der Folge, dass diese Ele-
mente über die Frage nach dem legitimen Einsatz rechtserhaltender Gewalt etwa in
der EKD-Friedensdenkschrift von 2007 wieder eingeführt werden müssen“ (Anselm
2018, S. 54 f.).

© Der/die Autor(en) 2021
I.-J. Werkner, Gerechter Frieden, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34366-8_2
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Beide Begriffe beziehungsweise Konzepte schließen sich per se erst einmal nicht
aus. In diesem Kontext fordert auch Bernd Oberdorfer (2019, S. 17), „die pla-
kative Gleichordnung der beiden Begriffe aufzugeben“, und plädiert für eine
differenzierte Sicht auf beide Konzepte:

„Der gerechte Frieden eignet sich als orientierender Leitbegriff für die friedensethi-
sche Diskussion. Aber im Horizont dieses Leitbegriffs kann und muss der Lehre vom
gerechten Krieg (die die Funktion eines solchen umfassenden Leitbegriffs nie hatte!)
eine – begrenzte, untergeordnete – Rolle eingeräumt werden. Dies dient der Transpa-
renz der Argumentation und macht auch die Problemkontinuität sichtbar“ (Oberdorfer
2019, S. 17).

Auch wenn der Leitbegriff des gerechten Friedens von seiner Genese her in
Abgrenzung zur Lehre vom gerechten Krieg entstanden ist, impliziert er noch
eine weitere Entgegensetzung: gerechter versus ungerechter Frieden. Und auch
der letztgenannte Terminus mag – in ähnlicher Weise wie der Ausdruck des
gerechten Krieges – auf den ersten Blick irritieren, drückt diese Wortkombi-
nation eines positiv konnotierten Begriffs mit einem negativ besetzten Attribut
eine inhärente Spannung aus. Aber weder führt Ungerechtigkeit zwingend zum
Krieg noch bringt Frieden notwendigerweise Gerechtigkeit mit sich. Im ersten
Fall können entweder die Kosten eines Krieges, befürchtete Opfer und Schäden,
den vorhersehbaren Nutzen übersteigen oder die Adressaten von Ungerechtigkeit
greifen nicht zu militärischer Gewalt, da sie Krieg an sich ablehnen oder aber
nicht über die entsprechenden Ressourcen verfügen, ihn aussichtsreich zu führen.
Im zweiten Fall kann Frieden, verstanden als Abwesenheit von Krieg, auf unge-
rechten Verhältnissen wie Repression und Ausbeutung beruhen – ein Aspekt, der
insbesondere für den globalen Süden von Relevanz ist.

Im Gegensatz dazu beansprucht der gerechte Frieden, mit seinem weiten und
mehrdimensionalen Friedensverständnis über die auf Kriegsbegrenzung angelegte
Lehre vom gerechten Krieg deutlich hinauszugehen, insofern es nunmehr gilt,
die Bedingungen des Friedens zu bestimmen und herzustellen. Dabei bietet die
inhaltliche Verknüpfung von Frieden und Gerechtigkeit den Ausgangspunkt für
eine Kritik an bestehenden Gewaltverhältnissen, auch struktureller Art: „Soziale
Gerechtigkeit tritt Privilegierungen entgegen, wirtschaftliche Gerechtigkeit dem
Konsum und politische Gerechtigkeit Macht an sich“ (ÖRK 2013a, S. 1). Insofern
besteht zwischen Frieden und Gerechtigkeit „ein konstitutiver Zusammenhang“
(Brock 2017, S. 732).

Dieser Perspektivenwechsel impliziert aber zugleich eine prinzipielle, dem
Konzept des gerechten Friedens inhärente Spannung: So gehen gute Dinge nicht
immer zusammen (vgl. Müller 2013). Auch wenn Frieden und Gerechtigkeit
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normativ unauflösbar zusammengehören, können sie in der politischen Realität
auseinanderfallen. Das ist immer dann der Fall, wenn Gewaltanwendung zum
Schutz elementarer Menschenrechte alternativlos erscheint oder die Aufrecht-
erhaltung des Friedens mit zentralen Gerechtigkeitsforderungen kollidiert. Und
genau das bietet „einen moralisch attraktiven Grund für Rebellion und Krieg
und andere Formen kollektiver Gewalt“ (Brock 2013, S. 23 f.). Diese Konse-
quenz ist auch aus westlicher Perspektive nicht unproblematisch, gelten gerade die
humanitär begründeten militärischen Interventionen der letzten Jahre als wenig
erfolgreich. Lässt sich diesbezüglich also eher mit Cicero entgegnen: „Ich, mei-
nes Orts, höre nicht auf, zum Frieden zu ermahnen: denn sogar ein ungerechter
Friede ist nützlicher, als der gerechteste Krieg“ (in Wieland 1814, S. 90)?

Dieses Dilemma zeigt sich ebenso bei der Debatte um die internationale
Schutzverantwortung, scheinen sich gerade hier das friedenspolitische Ziel der
Gewaltminimierung und die Gewaltanwendung zum Schutz bedrohter Menschen
angesichts schwerster Menschenrechtsverletzungen diametral gegenüberzustehen.
Der Vorrang der Gewaltanwendung lässt sich widerspruchsfrei prinzipiell nur
dann ethisch begründen, „wenn Grundnormen der Gerechtigkeit dort, wo ihre
Durchsetzung mit dem Ziel des Friedenserhalts in Konflikt gerät, als fundamen-
taler und ethisch dringlicher angesehen werden als der Verzicht auf Gewalt-
anwendung“ (Hoppe und Werkner 2017, S. 353). Damit nicht jede Spannung
zwischen Frieden und Gerechtigkeit zulasten der Friedensnorm geht, sind ethisch
enge Grenzen notwendig. So kommt auch die internationale Schutzverantwortung
ausschließlich bei schwersten Menschenrechtsverletzungen zum Tragen.

Die Spannung zwischen Frieden und Gerechtigkeit wird noch dadurch
erschwert, dass sehr unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen existieren, die
unter Umständen konträr zueinander stehen, zu Konflikten ausarten und Gewalt
sogar noch befördern können. So „[liegen] den meisten Kriegen und gewaltsam
ausgetragenen Konflikten […] miteinander konkurrierende oder sich gegensei-
tig ausschließende Gerechtigkeitsansprüche zugrunde“ (Brock 2019, S. 119).
Christopher Daase (2013, S. 173) identifiziert diesbezüglich fünf Arten von
Gerechtigkeitskonflikten:

• Anwendungskonflikte infolge unterschiedlicher Sichtweisen über die Anwen-
dung ein und desselben Prinzips und dessen Auswirkungen (beispielsweise
bei der Verteilung materieller Ressourcen),

• Prinzipienkonflikte, die auftreten, wenn verfolgte Prinzipien in Widerspruch zu
grundlegenden Gerechtigkeitsforderungen geraten (zum Beispiel wenn religiös
motivierte Verteilungsforderungen der gleichberechtigten politischen Teilhabe
von Frauen entgegenstehen),
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• Wertekonflikte zwischen gerechtigkeitsbezogenen und anderen – davon unab-
hängigen – gemeinwohlorientierten Ansprüchen (beispielsweise zwischen der
im Rechtssystem etablierten retributiven, strafenden Gerechtigkeit und der auf
Versöhnung und Konfliktdeeskalation ausgerichteten restaurativen Gerechtig-
keit),

• Präferenzkonflikte, bei denen Gerechtigkeitsforderungen mit Eigeninteressen
kollidieren (wie sie sich unter anderem bei Verhandlungen zum Klimaschutz
zeigen) sowie

• Anerkennungskonflikte, die entstehen, wenn Gerechtigkeitsforderungen anderer
prinzipiell nicht anerkannt beziehungsweise berücksichtigt werden.

So treten nicht nur Frieden und Gerechtigkeit zueinander in Spannung, son-
dern auch die verschiedenen Formen von Gerechtigkeitskonflikten können zu
einer Quelle von Gewalt werden und sich hemmend auf den Frieden auswir-
ken, ihn gegebenenfalls sogar gänzlich verhindern. Diesbezüglich setzt auch die
EKD-Denkschrift auf Gerechtigkeitspostulate, die nicht unwidersprochen bleiben.
So ist ihr eine spezifisch europäische – kritisch formuliert: eurozentristische –
Sichtweise zu eigen. Das zeigt sich beispielsweise an der sozio-ökonomischen
Friedensdimension. Nach der EKD-Denkschrift (2007, Ziff. 83) erfordert der „Ab-
bau von Not“ zweierlei: „Zum einen setzt er die Bewahrung der für menschliches
Leben natürlichen Ressourcen voraus; zum anderen müssen Ungerechtigkeiten in
der Verteilung materieller Güter und des Zugangs zu ihnen verringert werden.“
Danach lasse „in den herrschenden systemischen Verhältnissen nur die Verteilung
zu wünschen übrig“ (Duchrow 2019, S. 39). Versäumt wurde es – so die links-
protestantische Kritik von Ulrich Duchrow (2019, S. 39) –, „eine systematische
Analyse und Kritik der herrschenden politisch-ökonomischen Verhältnisse vorzu-
nehmen, innerhalb derer die Friedensfrage im engeren Sinn erst zu verstehen sei.“
In diesem Kontext adressiert die EKD-Denkschrift auch kaum die Gewaltverhält-
nisse zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden; eine postkoloniale
Perspektive auf Gerechtigkeitsfragen fehlt weitgehend mit konstitutiven Folgen:

„Wenn man […] die Geschichte des Westens auch als eine Geschichte der Gewalt und
der gewaltsamen kapitalistischen Zunutzemachung begreift, so wird deutlich, dass
Begriffe wie ‚Globalisierung‘ und ‚Wachstum‘ auch dazu dienen, diese gewaltvollen
Praxen als Teil der westlichen Kultur zu verbergen“ (Betscher 2019, S. 94).

Die ökumenischen Debatten gehen hier deutlich weiter (vgl. Duchrow 2019). Der
Ökumenische Rat der Kirchen beispielsweise erteilt dem imperialen Kapitalismus
eine klare Absage:
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„Die wirtschaftliche Globalisierung hat den Gott des Lebens durch Mammon ersetzt,
den Gott des freien Marktkapitalismus, der die Macht für sich beansprucht, die Welt
durch die Anhäufung unmäßigen Reichtums und Wohlstands zu retten. […] Aufgabe
der Mission ist es somit, die Ökonomie der Habgier anzuprangern und die göttliche
Ökonomie der Liebe, des Miteinanderteilens und der Gerechtigkeit zu praktizieren“
(ÖRK 2013b, Ziff. 108).

In grundlegender Kritik am Kapitalismus konstatiert auch Papst Franziskus in
seinem Apostolischen Brief „Evangelii Gaudium“ im November 2013: „Diese
Wirtschaft tötet“ (Franziskus I. 2013; vgl. auch Segbers und Wiesgickl 2015). Mit
ihrer Westzentrierung und Vernachlässigung der postkolonialen Perspektive bleibt
die EKD-Denkschrift nicht nur hinter diesen Debatten zurück, sie steht damit
auch dem eigenen Anspruch eines gerechten Friedens entgegen (vgl. Betscher
2019, S. 93). Die historischen und sozioökonomischen Kontexte kolonialer Struk-
turen und die in diesem Zusammenhang stehenden Machtformationen wirken bis
heute fort. Sie reichen über ökonomische Gerechtigkeitsfragen hinaus und beein-
flussen selbst Fragen kultureller Vielfalt und deren Anerkennungsverhältnisse,
womit eine weitere Dimension des gerechten Friedens angesprochen ist. Aus
postkolonialer Perspektive lasse sich die Kultur der Anderen eben „nicht einfach
abstrakt anerkennen“ (in Nachzeichnung der Betscher-Argumentation Munzinger
2019, S. 131). Angesichts fortbestehender Privilegien und asymmetrischer Macht-
verhältnisse seien die Voraussetzungen für eine „Anerkennung auf Augenhöhe“
(Betscher 2019, S. 92) häufig gar nicht gegeben, was die Kulturwissenschaftlerin
Silke Betscher zu einer weiteren fundamentalen Kritik an der Friedensdenkschrift
veranlasst:

„Das Diktum der Anerkennung und der Topos der ‚kulturellen Vielfalt‘ […] ver-
stärken sich also (ungewollt) gegenseitig in der essentialistischen, binären und
hierarchisierenden Konstruktion von Gesellschaften.“

Unabhängig davon, wie man sich zu dieser Kritik positioniert, verdeutlicht diese
Debatte die Vielschichtigkeit und Komplexität des Gerechtigkeitsbegriffs und
seiner Dimensionen und die Notwendigkeit, hier weiterzudenken.
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3Frieden durch Recht – Recht durch
Krieg?

Das Paradigma „Frieden durch Recht“ gehört – wie zu Beginn des Beitrages
bereits ausgeführt – zu den Grundpfeilern des Leitbildes des gerechten Friedens;
es prägt in hohem Maße die Friedensdenkschrift der EKD. Damit wird der Tat-
sache Rechnung getragen, dass das Recht sowohl im innergesellschaftlichen und
-staatlichen Bereich als auch in den internationalen Beziehungen das Zusammen-
leben der Menschen ordnen und divergierende Interessen zur Deckung bringen
kann. Für internationale Zusammenhänge kommt daher dem Völkerrecht eine
wichtige friedenssichernde Funktion zu. Es schafft die institutionellen Rahmen-
bedingungen für die Begrenzung von – oder gar den Verzicht auf – Gewalt und
damit die Schaffung von Frieden, indem es Regeln und Verfahren zur Austragung
von Konflikten bereitstellt. Wie stark dieser Rechtsgedanke insbesondere auch in
hiesigen friedensethischen Debatten verankert ist, bringt der Völkerrechtler Stefan
Oeter (2020, S. 138) zum Ausdruck:

„Rechtsdenken inDeutschland trägt bis heute tief einkodierte Züge eines idealistischen
Denkens. Recht wird dabei als eine Sphäre des Guten wahrgenommen, die für sich die
Welt schon besser werden lässt.“

In diesem Rechtsdenken stecke jedoch – so Oeter (2020, S. 138) – „ein fataler
Kategorienfehler“; die Welt werde „nicht allein dadurch besser, dass man eine
neue Rechtsnorm setzt – und sei diese auch noch so gut gemeint“.

Wie stehen also Frieden und Recht zueinander? Welche Tragfähigkeit und
Bedeutung kommen dem Ansatz „Frieden durch Recht“ zu? Wo liegen seine

Diese Überschrift ist dem Titel von Lothar Brock (2020) entnommen.
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Stärken, aber auch seine Herausforderungen und Anfragen? Die Symbiose bei-
der Termini ist nicht so eindeutig wie es sich zunächst vermuten lässt. Einerseits
dient Recht dazu, Willkür einzuschränken und zu überwinden und Frieden zu
befördern. Ohne Recht lässt sich kein Frieden stiften (vgl. Brock 2020, S. 154).
Andererseits muss Recht auch durchgesetzt werden. In diesem Sinne schließen
sich Recht und Gewalt einander nicht aus, ganz im Gegenteil: „Gewalt ist nicht
Gegenbegriff, sondern Konstituens des Rechts“ (Brücher 2020, S. 92). Bereits
Walter Benjamin (1965) verwies auf diese rechtinhärente Logik. Vor diesem
Hintergrund sind „Gewaltapparate und Formen militärischer Durchsetzung […]
notwendige Bestandteile einer jeden Ordnung des ‚Friedens durch Recht‘“ (Oeter
2020, S. 136). Jüngste kirchliche Verlautbarungen wie beispielsweise der Kund-
gebungstext der Friedenssynode der EKD von 2019 mit seinem konsequenten
Eintreten für den Weg der Gewaltfreiheit blenden diesen Zusammenhang aus.
Wenn die EKD-Synode konstatiert: „Das Leitbild des Gerechten Friedens setzt
die Gewaltfreiheit an die erste Stelle“ (EKD 2019, S. 3), aber in keiner Weise
ausführt, wie Rechtsnormen auf internationaler Ebene auch umgesetzt werden
können, wird sie dem Ansatz „Frieden durch Recht“ in seiner Komplexität kaum
angemessen begegnen können:

„‘Frieden durch Recht‘ ist ein Projekt, das sich nicht nur auf das Setzen von Rechts-
normen wird beschränken können, sondern das auch systematisch daran wird arbeiten
müssen, die akzeptierten Rechtsnormen gegenüber Rechtsbrechern und zynisch am
Recht vorbei agierenden Akteuren durchzusetzen“ (Oeter 2020, S. 135).

Angesichts der Ambivalenz des Verhältnisses von Recht und Gewalt ist der Ansatz
„Frieden durch Recht“ aber auch stets kritisch zu prüfen. Der Philosoph Christoph
Menke (2012, S. 7 f.) spricht von „der Legitimation des Rechts als Gewaltüber-
windung und der Kritik des Rechts als Gewaltanwendung“ (vgl. auch Brock und
Simon 2018). Dabei ist nicht nur zwischen der Willkür (violentia) und der rechts-
erhaltenden Gewalt zu ihrer Einhegung (potestas) zu differenzieren; auch die Aus-
übung von Recht wird von Willkür begleitet (vgl. Brock 2020, S. 164). Da das
Recht in konkrete politische und soziale Kontexte eingebettet ist, ist es „immer
auch als Produkt der bestehenden Gewaltverhältnisse zu verstehen […], unter
denen es der Gewalt Einheit gebieten soll“ (Brock 2019, S. 141). Das gilt auch
für das Völkerrecht:

„Wie alles Recht erhebt es [das Völkerrecht, Anm. d. Verf.] den Anspruch, die
Machtverhältnisse und Interessenkonstellationen zu transzendieren, aus denen es
hervorgegangen ist, bleibt diesen aber immer auch verhaftet“ (Brock 2019, S. 139 f.).
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So ist Recht stets auch mit Komponenten von Herrschaft, Ungleichheit und
Interessendurchsetzung „verunreinigt“ (Oeter 2021, i.E.). Diese bestehenden Ver-
knüpfungen stellen eine der zentralen Herausforderungen des Ansatzes „Frieden
durch Recht“ dar. Sie zeigen sich sehr deutlich an der UN-Charta. Insbesondere
die Konstellation des UN-Sicherheitsrates mit dem Vetorecht seiner fünf ständigen
Mitglieder – allesamt Atommächte – verweisen auf internationale Machtverhält-
nisse. Bis heute führen sie dazu, dass kollektive Sicherheit an ihre Grenzen stößt,
wenn Partikularinteressen von ständigen Sicherheitsratsmitgliedern betroffen sind.

Institutionell kommt ein weiterer limitierender Faktor der Verrechtlichung als
Friedensstrategie zum Tragen: das fehlende Gewaltmonopol. Hier gilt es aller-
dings zu spezifizieren: So verfügen die Vereinten Nationen mit dem Sicherheitsrat
durchaus über das „legitimierende Gewaltmonopol“. Angesichts fehlender Stand-
by-Forces und entsprechender Abkommen nach Art. 43 UN-Charta fehlen ihnen
bislang jedoch die Mittel, es auch durchzusetzen. Das Manko liegt damit im „pos-
sessiven Gewaltmonopol“ (vgl. Jaberg 2013, S. 243). Die Vereinten Nationen sind,
soll ihr System kollektiver Sicherheit funktionieren, auf die Solidarität ihrer Mit-
glieder angewiesen. Diesbezüglich sind es häufig gerade die ressourcenstarken
Länder, die aufgrund innenpolitischer Befindlichkeiten ihre Solidarität verweigern
und sich auf diese Weise ihrer Verantwortung entziehen (vgl. Oeter 2020, S. 134).
Exemplarisch zeigt es sich an UN-Einsätzen zum Schutz der zivilen Bevölkerung
(Protection of Civilians), die sich in der Regel durch eine weitgehende Abstinenz
der Industrienationen – auch Deutschlands – auszeichnen. Die Gründe hierfür sind
zumeist innenpolitische:

„Durch ein derartiges Engagement wäre angesichts der stark pazifistisch grundierten
Strömungen in diesen Staaten innenpolitisch kostspielig – man riskierte nicht nur rele-
vante Opferzahlen unter den eingesetzten Soldaten, sondern auch lautstarke Proteste
prinzipieller Gewaltgegner“ (Oeter 2020, S. 131).

Diese ungerechte Lastenverteilung bleibt nicht ohne Folgen; sie führt zu einer Ver-
antwortungserosion und geht zulasten der zu schützenden Zivilbevölkerung (vgl.
Oeter 2020, S. 130). Zu fordern wäre hier eine Stärkung der – auch militärischen
– Strukturen des Systems kollektiver Sicherheit. Denn ein zu wenig an kollektiver
Sicherheit führt zwangsweise zu „einer übersteigerten Bedeutung des Rechts der
Selbstverteidigung“ (Oeter 2020, S. 124).
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4Rechtserhaltende Gewalt oder
rechtserhaltender Zwang –mehr als
eine semantische Unterscheidung?

Mit der Konzeptualisierung der rechtserhaltenden Gewalt in Abgrenzung zum
gerechten Krieg („‚Rechtserhaltende Gewalt‘ statt ‚gerechter Krieg‘“, EKD 2007,
Ziff. 65) liegt der Fokus der friedensethischen Debatten – und das hat das vorhe-
rige Kapitel deutlich aufzeigen können – auf Fragen legaler und legitimer Gewalt
und damit auf militärische Interventionen. Dieser Fokus ist nachvollziehbar und
stellt auch einen zentralen Aspekt in friedensethischen Debatten dar, „verstellt
aber den Blick auf Formen der politischen Einflussnahme jenseits militärischer
Gewalt, die nichtsdestotrotz normativ rechtfertigungsbedürftig sind […]: Formen
des politischen Zwangs“ (Daase 2016, S. 12; vgl. auch Daase 2019, S. 23).

Der Terminus des Zwangs ist kein originär friedenswissenschaftlicher, der
Begriff findet sich verstärkt in Rechtsdiskursen. Im Rahmen des gerechten Frie-
dens mit seinem explizit rechtsethischen Zugang („Frieden durch Recht“) liegt
seine Verwendung aber auch nicht fern. Mit ihm verbindet sich vor allem die
Chance, infolge des veränderten Fokus und der Perspektiverweiterung über bis-
herige friedenspolitische und -ethische Debatten hinauszugelangen. So gehe es „in
vielen Institutionen und auch im internationalen Recht […] nicht in erster Linie
um die Durchsetzung von Normen mit Gewalt, sondern um die Stärkung ihrer
Verbindlichkeit durch Androhung von Sanktionen, also um Zwangsbewährung“
(Daase 2016, S. 12).

Allgemein bezeichnet Zwang „die Stärke, jemanden gefügig zu machen“
(Imbusch 2002, S. 33). Der durch „die Androhung physischer Eingriffe bzw.
bestimmter Erzwingungsmittel“ (Imbusch 2002, S. 33) erzeugte Druck soll jeman-
den dazu veranlassen, entweder Fremdbestimmtes tun zu müssen (gebietender
Zwang) oder Selbstbestimmtes nicht tun zu dürfen (verbietender Zwang) (vgl.
Batthyány 2007, S. 153). Dabei stellt Gewalt in seinem Verständnis als direkte
physische Gewalt nur „eine bestimmte Form des Zwanges neben anderen“ und
„ein spezifisches Mittel der Nötigung unter übrigen“ (Neidhardt 1986, S. 132) dar.
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In der internationalen Politik kommt eine ganze Bandbreite von Maßnahmen in
Betracht; angefangen vom psychischen Druck und dem Beschämen (shaming and
blaming) über die Androhung oder Durchführung nicht-gewaltsamer Sanktionen
wie Wirtschaftsboykotte oder den Ausschluss aus Gremien und Organisationen
bis hin zu militärischen Interventionen als ultima ratio (vgl. Daase 2019, S. 24).

Insbesondere die Sanktionspolitik als ein „Instrument des internationalen
Krisen- und Konfliktmanagements“ (Werthes 2019, S. 122) bedarf – einge-
hender als bisher geschehen – der friedensethischen Beachtung und Reflexion.
Denn obwohl Sanktionen in der internationalen Politik und Praxis zunehmen,
ist es bislang noch nicht gelungen, einen formalen, das heißt rechtlich geregel-
ten und vorhersagbaren Sanktionsmechanismus zu etablieren (vgl. Werthes 2019,
S. 129 f.). Dabei können die Folgen verhängter Sanktionen für die betroffenen
Staaten und ihre Gesellschaften durchaus gravierend sein; gegebenenfalls kom-
men sie gar einem „genocidal tool“ (Simons 1999, S. xi; vgl. auch Werthes 2019,
S. 132) gleich.

Auch Sanktionen (lat. sancire, übersetzt mit heiligen, festsetzen, bestätigen)
sind vielfältig; sie können als „Reaktionen anderer auf normgemäßes oder von
der Norm abweichendes Verhalten eines Sanktionsadressaten“ (Werthes 2019,
S. 122 f.) gefasst werden. Im Fokus steht die „Rechtfertigung, Begründung und
Bestätigung von Normen“ (Daase 2016, S. 12). Das kann in zweierlei Weise
erfolgen: bei Verstoß des Adressaten durch Missbilligung und Strafe oder aber
im Sinne der Bestätigung einer Norm durch Anreiz und Belohnung. Sanktio-
nen haben zwei zentrale Funktionen inne: Zum einen ist es die „willensbeugende
Funktion“ (Werthes 2019, S. 125). Mit ihr verbindet sich die Erzwingung eines
bestimmten Verhaltens, „um eine allgemeine Norm zur Geltung zu verhelfen“
(Daase 2016, S. 13). Aber auch „machtlose Sanktionen sind Sanktionen“ (Daase
2016, S. 13, 2019 S. 28). So kommt ihnen – zweitens – eine normative Funktion
zu. Hier gilt es, „den sanktionierten Akteur zu stigmatisieren und ihm ‚die Miss-
billigung seines Verhaltens durch die Staatengemeinschaft deutlich vor Augen zu
führen‘ (Kulessa und Starck 1997, S. 4)“ (Werthes 2019, S. 125). In diesem Sinne
verstehen sich Sanktionen als ein „Element internationaler (normativer) Kommu-
nikation“ (Werthes 2019, S. 128) mit dem Ziel, die Gültigkeit einer Norm zu
bekräftigen (vgl. Daase 2016, S. 13, 2019 S. 28). Ausgehend von diesen beiden
Hauptfunktionen lassen sich idealtypisch vier theoretische Wirkungsmodelle von
Sanktionen unterscheiden (vgl. Werthes 2019, S. 126 ff.):

• Das klassische Modell geht von der Annahme aus, dass der Effekt von Sank-
tionen proportional mit den durch Sanktionen verursachten (wirtschaftlichen)
Schäden zunehme, da rational agierende Regierungen auf Druck reagieren und
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ihre Politik entsprechend anpassen. Übersehen werde dabei, dass infolge der
Unterdrückungsapparate autoritärer Staaten Sanktionen vorrangig zulasten der
Bevölkerung gehen.

• Das interessenpluralistische Modell folgt derselben Logik, versucht aber, mit-
tels zielgerichteter Sanktionen nicht die Bevölkerung, sondern die politisch
Verantwortlichen zu treffen. Auch hier werde unterschätzt, dass „staatliche
Akteure mittels Anpassungs- und Verteilungsmaßnahmen durchaus die Effekte
von gezielten Sanktionen konterkarieren oder zumindest minimieren können“
(Werthes 2019, S. 127).

• Das Modell der Ressourcenverweigerung basiert auf einer anderen Wirkungs-
logik. Hier werde versucht, den politisch Verantwortlichen die materiellen
Ressourcen zur Fortführung ihrer Politik vorzuenthalten. Als klassisches Bei-
spiel gelten Waffenembargos. Und auch hier gilt, dass „die Verfolgung der
sanktionierten Politik von der Versorgung mit diesen materiellen Ressourcen
abhängig ist“ (Werthes 2019, S. 128).

• Und das vierte Modell, das auf der normativen Funktion von Sanktionen
beruht, muss sich ebenfalls der Kritik stellen, wenn „ein solcher kommunika-
tiver Akt über symbolische Sanktionsmaßnahmen hinausgeht und Unschuldige
leiden müssen“ (Werthes 2019, S. 128).

Mit Sanktionen gehen – das haben die verschiedenen Wirkungsmodelle deutlich
machen können – zentrale ethische Fragen über die Angemessenheit der Reaktion
einher. Umstritten ist, inwieweit diese sich nach den Kriterien rechtserhalten-
der Gewalt beurteilen lassen. Während Sascha Werthes (2019) diesen Versuch
unternimmt, sprechen sich andere Autorinnen und Autoren mit aller Vehemenz
dagegen aus. Nach Elizabeth Ellis (2020) gebe es „crucial differences between
war and economic sanctions“. Dabei seien die Kriterien des gerechten Krieges –
und diese sind identisch mit denen der rechtserhaltenden Gewalt – „inappropriate
for use in the moral assessment of economic sanctions“. Nötig für die ethischen
Abwägungen der Mittel und ihrer Konsequenzen sei ein angemessenes ethisches
Bezugssystem. In diesem Sinne fordert auch Christopher Daase (2019, S. 29)
„eine neue Ethik des Sanktionierens als legitime Zwangspolitik“ und konstatiert:

„Im rechtsethischen Diskurs der letzten Jahre ist zu viel über den gerechten Krieg und
zu wenig über legitimen Zwang gesprochen worden. Dadurch sind die Möglichkeiten
konzeptionell eingeschränkt worden, auf Rechtsbrüche, Menschenrechtsverletzungen
und Ungerechtigkeiten in der internationalen Politik zu reagieren.“
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5Zivile Konfliktbearbeitung – eine
vorrangige Aufgabe, aber nicht ohne
Beschränkungen und Aporien

Frieden durch Recht mit seinem Instrument der rechtserhaltenden Gewalt bezie-
hungsweise wie zuvor diskutiert des rechtserhaltenden Zwangs stellt eine not-
wendige, aber noch keine hinreichende Bedingung des Friedens dar. Bereits
die EKD-Schrift von 1994 „Schritte auf dem Weg des Friedens“ verweist auf
gebotene komplementäre Zugangsweisen:

„Eine internationale Friedensordnung, die bei der Aufgabe der Rechtsdurchsetzung
die ultima ratio des Einsatzes militärischer Gewalt einer strengen Prüfung unterwirft
und ihn tatsächlich dem Grenzfall vorbehält, ist in besonderer Weise auf den Ausbau
von Wegen der zivilen Konfliktbearbeitung angewiesen.“

In der EKD-Denkschrift von 2007 stellt die zivile Konfliktbearbeitung dann auch
„eine vorrangige Aufgabe“ im Rahmen des Konzeptes des gerechten Friedens dar
(EKD 2007, Ziff. 170). Der Begriff der zivilen Konfliktbearbeitung ist relativ neu;
er hat sich erst nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und der Blockkonfronta-
tion zu einem zentralen Terminus entwickelt. Friedenspolitisch verbinden sich
mit der zivilen Konfliktbearbeitung drei Bedeutungen: Erstens bezieht sie sich
auf den Modus des Umgangs mit gewaltsamen Konflikten und stellt insofern eine
Kritik an der militärischen Vorgehensweise dar. Die Unbewaffnetheit gilt als zen-
traler Grundsatz ziviler Ansätze. Zweitens kommt mit dem Zivilen der Akteur
in den Blick. So leisten zivile beziehungsweise zivilgesellschaftliche Akteure
einen bedeutsamen friedenspolitischen Beitrag und sind „neben staatlichen Instru-
menten und Einrichtungen wichtige Träger nicht-militärischer Maßnahmen der
Konfliktintervention und Vermittlung“ (Weller 2007a, S. 13). Hierbei steht weni-
ger die Abgrenzung zu staatlichen Akteuren als vielmehr die konzeptionelle
Erweiterung um transnationale Kräfte im Fokus der Betrachtung (vgl. Weller
2007b, S. 69). Drittens steht zivile Konfliktbearbeitung für die „Zivilisierung
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der Konfliktbearbeitung“ und damit für einen Prozess, der auf einen dauerhaften
Gewaltverzicht in der Konfliktbearbeitung im Sinne der Normentwicklung und der
Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur zielt (Weller 2007b, S. 70). Vor
diesem Hintergrund definieren Rebecca Gulowski und Christoph Weller (2017,
S. 407) zivile Konfliktbearbeitung als

„die Ermöglichung sozialenWandels durch Vergesellschaftungsprozesse, in denen die
Bearbeitung von Konflikten durch Transformationen auf struktureller, institutioneller
und/ oder Akteur*innen-Ebene erfolgt“.

Die Ausführungen in der Friedensdenkschrift zur zivilen Konfliktbearbeitung wie
auch innerkirchliche Diskurse werden dieser Breite des Verständnisses häufig
nicht gerecht. In der Regel dominiert eine Betrachtungsweise, die einseitig auf
Gewaltfreiheit abhebt. In diesem Sinne konstatieren auch Andreas Heinemann-
Grüder und Isabella Bauer (2013, S. 20): „Zivile Konfliktbearbeitung hat sich als
Gegenbegriff zu militärischen Interventionen durchgesetzt.“ Eine solche verengte
Perspektive des Terminus birgt zumindest drei Probleme:

Zum einen besteht, wenn der Eindruck vermittelt wird, mit ziviler Kon-
fliktbearbeitung Gewaltkonflikte generell verhindern zu können, „das Risiko
von Selbstüberschätzung und Machbarkeitsillusionen“ (Nachtwei 2020, S. 125).
Nach Winfried Nachtwei (2020, S. 123) könne zivile Konfliktbearbeitung keine
„‚Globalalternative‘ zu militärgestützter Sicherheitspolitik“ sein und keinen „frie-
denspolitischen Alleinvertretungsanspruch“ vertreten. Diese Forderung sei insbe-
sondere dann nicht überzeugend, wenn

• es um Fragen der staatlichen Schutzpflicht der eigenen Bürgerinnen und
Bürger gegen illegale Gewalt oder von Beistandspflichten in kollektiven
Sicherheitssystemen gehe,

• reale Bedrohungen und Gewaltakteure wie genozidale Gewalt, der transnatio-
nale Terrorismus oder organisierte Kriminalität kaum zur Kenntnis genommen
werden,

• militärische Mittel auf der Basis von Art. 24, 25 und 87a GG unterschiedslos
als „Gewaltgläubigkeit und Kriegsförderung“ angeprangert werden,

• das multilaterale und -dimensionale Krisenmanagement der letzten Jahrzehnte
(von UNO, EU, NATO etc.) auf Irak, Afghanistan und Libyen reduziert werde,

• allein auf internationale Polizei gesetzt werde, „die schon gegenüber schwer
bewaffneten Milizen nicht überlebens-, geschweige durchsetzungsfähig wären“
oder
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• der Do-No-Harm-Ansatz nicht auch kritisch auf mögliche kontraproduktive
Nebenwirkungen hin beleuchtet werde (vgl. Nachtwei 2020, S. 124 f.).

Zweitens fokussiert ein Verständnis ziviler Konfliktbearbeitung als Gegenbegriff
militärischer Interventionen – ob bewusst oder unbewusst – auf die Konfliktphase
eskalierter Gewalt. Verhindert wird damit ein notwendiger Paradigmenwechsel
und eine konsequente Schwerpunktsetzung auf die Phase vor Ausbruch eines
gewaltsamen Konfliktes, auf die Gewaltprävention. Dieser Shift erweist sich
jedoch als zentral; so konstatiert eine groß angelegte und jüngst erschiene Studie
der Vereinten Nationen und der Weltbank (2018, S. xvii):

„A shift from managing and responding to crises and toward preventing conflict
sustainably, inclusively, and collectively can save lives and greatly reduce these costs.“

Die zentralen Erkenntnisse dieser Studie fasst Martin Quack (2020, S. 56 f.)
in fünf Punkten zusammen. Ausgehend davon, dass Prävention zum Kernziel
internationaler Kooperation werden muss, erweist sich erstens die gesellschaft-
liche und politische Inklusion sozialer Gruppen als wichtiger Ansatzpunkt. Nötig
sind zweitens gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Drittens gilt es, Risiken
frühzeitig und längerfristig zu adressieren. Dabei werden viertens zentrale Hand-
lungsbereiche eruiert. Dazu gehört es, Handlungsanreize zu setzen, Institutionen
inklusiv zu gestalten und strukturelle Ursachen von Benachteiligungen anzuge-
hen. Und fünftens wird die Notwendigkeit einer kollektiven Herangehensweise
betont mit dem Verantwortungsfokus auf lokale Akteure, die international unter-
stützt werden. Für den von dieser Studie favorisierten Shift zur Gewaltprävention
sprechen sich auch Christoph Weller und Andrea Kirschner (2005, S. 24) aus. So
sei zivile Konfliktbearbeitung

„kein Heilmittel für schon eskalierte Konflikte, sondern die wirksamste Maßnahme
der Gewaltprävention. Die misslungene Gewaltprävention ist jedoch ein geeigneter
Anlass, Lücken und Schwächen der gesellschaftlichen Institutionen für zivile Kon-
fliktbearbeitung ausfindig zu machen sowie danach zu fragen, was die Entwicklung
einer konstruktiven Konfliktkultur behindert“.

Drittens gerät die verengte Perspektive des Terminus auf Gewaltfreiheit zwangs-
weise in Widerspruch zu seiner dritten Bedeutung, zur Zivilisierung der Kon-
fliktbearbeitung. Letztere hebt auf das Prozessurale des Friedens ab. Inhaltlich
verbinden sich mit der Zivilisierung von Konflikten nach dem Zivilisatorischen
Hexagon von Dieter Senghaas (1995) Entwicklungen wie Rechtsstaatlichkeit,
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demokratische Partizipation, Konfliktkultur, soziale Gerechtigkeit, Interdependen-
zen und Affektkontrolle und schließlich das Gewaltmonopol. Das heißt: Frieden
als Zivilisierungsprojekt setzt auf einen funktionierenden Staat, „der ein kontrol-
liertes und akzeptiertes Gewaltmonopol nicht nur innehat, sondern besitzen muss“
(Gulowski und Weller 2017, S. 391). Dieser Diskurs um die inneren Spannungen
zwischen gewaltfreier und zivilisierender Konfliktbearbeitung wird bislang noch
zu wenig thematisiert; er muss künftig – auch innerhalb der Friedensforschung
– sehr viel intensiver geführt und friedensethisch reflektiert werden.

Mit dem Ansatz der zivilen Konfliktbearbeitung verbindet sich noch eine wei-
tere Herausforderung: Infolge ihrer unangefochten positiven Konnotation ist zivile
Konfliktbearbeitung aber der Gefahr ausgesetzt, zulasten einer theoretischen Fun-
dierung politisch instrumentalisiert zu werden (vgl. Gulowski und Weller 2017,
S. 387 f.). Eine solche theoretische Auseinandersetzung und Konzeptualisierung
sind aber nötig, damit „der praktische und politische Umgang mit Maßnahmen
der zivilen Konfliktbearbeitung beobachtet und diskutiert werden kann“ (Gulow-
ski 2020, S. 102). Dazu bedarf es einer kritischen und differenzierten Sicht auf die
Potenziale ziviler Konfliktbearbeitung: in Bezug auf die jeweiligen Konfliktpha-
sen (Gewaltprävention, eskalierte Gewalt, Gewaltnachsorge), die verschiedenen
Konfliktebenen (die strukturelle bzw. Makroebene, die institutionelle bzw. Meso-
ebene sowie die Akteurs- bzw. Mikroebene) sowie das Verhältnis von lokalen und
internationalen Akteuren. Auf Letzteres bezieht sich Christine Schweitzer (2020,
S. 82 f.), wenn sie konstatiert:

„DasVerhältnis von lokalen zu internationalenAkteurenmuss neu durchdacht werden,
gibt es bei Letzteren ein weitverbreitetes Phänomen der Arroganz und Missachtung
der lokalen Akteure. Die internationalen Organisationen sehen sich oft als die einzigen
oder wichtigsten Akteure an und behandeln lokale Organisationen sowie lokale Akti-
vistinnen und Aktivisten eher als die Empfängerinnen und Empfänger von capacity
building denn als Expertinnen und Experten vor Ort.“

In diesem Kontext gilt es zu reflektieren, dass auch zivile Konfliktbearbeitung
von außen immer eine Form der Intervention darstellt, die das Kräftegleichge-
wicht vor Ort verschiebt. Vor diesem Hintergrund stellt sich hier – parallel zu
militärischen Einsätzen – die Frage, ob und inwieweit internationale Akteure in
der zivilen Konfliktbearbeitung „einen konstruktiven Beitrag zu Bearbeitung der
fremden Konflikte leisten (können)“ (Gulowski und Weller 2017, S. 391).

Rebecca Gulowski (2020, S. 103 ff.) spricht sich in Anlehnung an Gerechtig-
keitskonzepte von Jacques Derrida und Axel Honneth für vier ethische Prinzipien
ziviler Konfliktbearbeitung aus: Autonomie, Gerechtigkeit, Schadensvermeidung
und Fürsorge. Die Anerkennung von Autonomie korrespondiere mit dem Prinzip
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von ownership als „grundlegende Anforderungen an die zivile Konfliktbearbei-
tung von außen“ (Gulowski 2020, S. 104). Gerechtigkeitsprinzipien und damit
auch Fragen nach gelingenden Anerkennungsverhältnissen regenerieren sich „aus
den Kommunikationsverhältnissen der jeweiligen Gesellschaft“; hier gelte es,
„(konflikt-)kontextsensibel immer wieder Rekonstruktionsarbeit zu leisten und zu
verstehen“ (Gulowski 2020, S. 104). Das Prinzip der Schadensvermeidung gehe
in dem Do-No-Harm-Ansatz von Mary Anderson auf. Dabei gelte es aber auch,
Spannungen zwischen verschiedenen ethischen Prinzipien mit zu berücksichti-
gen. Hier sieht Gulowski (2020, S. 104) ein deutliches Defizit. So werde die
„Konflikthaftigkeit zwischen Schadensvermeidung und Fürsorge […] in der zivi-
len Konfliktbearbeitung nicht ausreichend intensiv oder standardisiert bearbeitet“
(Gulowski 2020, S. 104). Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen entwickelt
sie drei Verfahren der Wirkungsanalysen ziviler Konfliktbearbeitung:

• „Partizipation, wonach Betroffene immer in den Prozess einbezogen werden
müssen,

• Rekonstruktion, das meint, dass in den Kommunikationsverhältnissen der
Betroffenen mit ‚ihren‘ Themen die Prinzipien für deren Umgang zu gene-
rieren sind, und

• Reflexion, sprich das dialogische Nachdenken über die Wirksamkeit und Ange-
messenheit der Kriterien mit Blick auf die Anwendbarkeit und den Nutzen in
der Praxis“ (Gulowski 2020, S. 106).

Solche Verfahren und Prüfsteine ziviler Konfliktbearbeitung können helfen, einem
gerade auch in kirchlichen Kontexten vorfindlichen idealisierten Bild ziviler
Konfliktbearbeitung vorzubeugen. In diesem Kontext steht beispielsweise die
Kritik von Bernd Oberdorfer an den Kundgebungstext der EKD-Synode 2019
zum gerechten Frieden. So befördere der Synodentext Scheinevidenzen, wenn
er einerseits von der enttäuschenden Bilanz militärischer Einsätze zur Been-
digung von Menschenrechtsverletzungen spricht, andererseits aber die Grenzen
ziviler Formen der Konfliktbearbeitung unerwähnt lässt. Oberdorfer (2021, i.E.)
konstatiert:

„Eine selektive und zum Teil verkürzende Rezeption der Friedensforschung erzeugt
in Verbindung mit einer theologisch kurzschlüssigen Ableitung der christlichen Frie-
densethik aus dem ‚gewaltlosen Friedenshandeln‘ Jesu einen argumentativen Sog, der
die Ablehnung militärischer Mittel des Konfliktaustrags (oder auch nur der Konflikt-
begrenzung) als theologisch und ‚realpolitisch‘ zwingend erscheinen lässt. Beides
stützt sich dann wechselseitig: Was theologisch als nicht wünschenswert gilt (näm-
lich Friedenssicherung mit militärischen Mitteln), scheint sich ja offensichtlich auch
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‚realpolitisch‘ nicht bewährt zu haben; und umgekehrt bestätigen anscheinend die
‚realpolitischen‘ Entwicklungen den friedenstheologischen Befund.“

Auch kirchliche Akteure müssen die Aporien ziviler Konfliktbearbeitung „zwi-
schen dem Wunsch nach Eindeutigkeit und Universalität sowie der Umsetzbar-
keit und der Berücksichtigung partikularer Interessen und singulärer Kontexte“
(Gulowski 2020, S. 89) anerkennen. Auflösen lassen sich die Spannungen zwi-
schen Ideal und Wirklichkeit weder zugunsten der einen noch der anderen Seite.
Und auch die Rolle religiöser Akteure in Konflikten und Friedensprozessen
ist nicht frei von Ambivalenzen, können sie sowohl Friedensstifter als auch
Brandbeschleuniger sein. Hier gilt es, näher zu qualifizieren, wie die friedens-
stiftenden Kompetenzen von Kirchen und Religionsgemeinschaften für die zivile
Konfliktbearbeitung und friedenspolitische Praxis genutzt werden können.
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6Gerechter Frieden als
Orientierungswissen – ein christliches
Leitbild für eine plurale Gesellschaft?
Ein Ausblick

Inhaltlich bewegt sich das Konzept des gerechten Friedens in dem entfalte-
ten Spannungsfeld zwischen ziviler Konfliktbearbeitung und rechtserhaltender
Gewalt. Welche Bedeutung kommt ihm nun aber als Orientierungswissen in inner-
und außerkirchlichen Kontexten zu? Die Friedensdenkschrift von 2007 gilt bis
heute als zentrale Referenzquelle der EKD in Friedensfragen. Mit dem in ihr ent-
wickelten Leitbild des gerechten Friedens beansprucht die Evangelische Kirche in
Deutschland, der Gesellschaft ein Orientierungswissen in Friedensfragen bereit-
zustellen. So formulierte der damalige Ratsvorsitzender der EKD Wolfgang Huber
in der Einleitung zur Friedensdenkschrift:

„In Denkschriften soll nach Möglichkeit ein auf christlicher Verantwortung beruhen-
der, sorgfältig geprüfter und stellvertretend für die ganze Gesellschaft formulierter
Konsens zum Ausdruck kommen“ (EKD 2007, S. 8).

Mit diesem Zitat verbinden sich zwei Annahmen beziehungsweise Ansprüche: 1)
als Kirche ein Orientierungswissen für die gesamte Gesellschaft anzubieten und
2) als Kirche mit einer Stimme sprechen zu können. Beide Setzungen sind näher
zu hinterfragen.

In einer immer komplexer werdenden Welt wird der Ruf nach Orientierung
laut. Kirchliche Denkschriften sollen genau das bieten. Ihr erklärtes Ziel ist es,
„Vorschläge und Angebote der Kirche für die öffentliche Diskussion“ (Huber
1973, S. 606) bereitzustellen, „auf das öffentliche Bewußtsein in bestimmten
Fragen Einfluß zu nehmen und so Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die
zuständigen Organe handeln können“ (Huber 1973, S. 605). Nach dem Philo-
sophen Andreas Luckner bedarf es dazu zweierlei: Reflexivität und Situativität.
Ersteres beinhaltet eine vierfache Relation: „Jemand (1) orientiert sich (2) an
etwas oder jemandem (3) in Bezug auf etwas (4)“ (Luckner 2000, S. 66). Dabei sei
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Orientierung nur situativ möglich. Die ethische Grundfrage „Was soll ich tun?“
fokussiere sich im Orientierungswissen auf die Frage „Was ist zu tun in die-
ser Situation ratsam?“ (Luckners 2000, S. 69). Für die Urteilsbildung heißt dies,
nicht allein auf eine ethische Normenreflexion zu setzen, sondern stets auch die
empirischen Sachverhalte mit zu berücksichtigen und zueinander in Beziehung
zu setzen. Mit Verweis auf Bruno Schüller (1980) spricht Thomas Hoppe (2021,
i.E.) von „gemischten Normen“, „in denen sich ein moralisches Werturteil mit
einem empirischen Tatsachenurteil verbindet“. Vor diesem Hintergrund können
Differenzen entweder auf Dissense moralischer Prinzipien oder aber auf strittige
Einschätzungen hinsichtlich der empirischen Situation zurückgehen.

Auch die beiden dominierenden protestantischen sozialethischen Konzepte –
die Königsherrschaft Christi und die Zwei-Reiche-Lehre – stehen jeweils auf ihre
Weise in der Gefahr, die „gemischten Normen“ nach der einen beziehungsweise
anderen Seite aufzulösen. Während die Königsherrschaft Christi vor dem Pro-
blem steht, die Erkenntnisquellen ihrer Urteile allzu leicht als göttlichen Willen
zu interpretieren und sich so den empirischen Tatsachen und dem Diskurs zu
verschließen, tendiert die Zwei-Reiche-Lehre dazu, „die Eigengesetzlichkeit der
Weltverhältnisse“ zu überdehnen und sich den Möglichkeiten „eines begründe-
ten Einspruchs gegen die in diesen Verhältnissen wirkenden Prozesslogiken“ zu
berauben (Hoppe 2021, i.E.).

Welche der beiden sozialethischen Konzepte in Friedensfragen in Anschlag
gebracht wird, ist stets auch eine ekklesiologische Frage nach der Sozialgestalt
von Kirche. Und hier scheint sich in jüngster Zeit ein Wandel im Selbstver-
ständnis zu vollziehen. Statt die spezifische Funktion der Kirche im Sinne eines
öffentlichen Protestantismus darin zu sehen, „den Boden für Kompromisse zu
bereiten und den Sinn für die Suche nach dem Gemeinsamen zu pflegen“, scheint
der Wunsch zu wachsen, „eine bestimmte Position zu verstärken“ (Anselm 2021,
i.E.).

Friedensfragen wurden auch in der Vergangenheit im kirchlichen Raum kon-
trovers debattiert: angefangen von der Wiederbewaffnung Deutschlands über die
nukleare Abschreckung bis hin zum NATO-Doppelbeschluss 1979. Trotz dieser
Kontroversen galt es jedoch, „unter dem Evangelium zusammen [zu bleiben]“
(EKD-Synode 1958, zit. nach Härle 2011, S. 396). Vor diesem Hintergrund
entstanden 1959 die Heidelberger Thesen. Die dort enthaltene Komplementaritäts-
these, als Kompromissformel entwickelt, sollte die Kontroversen um die beiden
einander ausschließenden Möglichkeiten – die Friedenssicherung durch militäri-
sche Mittel oder durch vollständigen Verzicht auf Gewalt – einhegen und das
Entweder-Oder durch ein Sowohl-als-Auch ersetzen.
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Mit der Friedensdenkschrift von 2007 deutete sich bereits ein Wandel an.
So ist mit der Absage an die Heidelberger Thesen auch der fast 50 Jahre wäh-
rende friedensethische Kompromiss in Fragen nuklearer Abschreckung zugunsten
eines Nuklearpazifismus aufgegeben worden (vgl. Werkner 2019). Einen weiteren
Schritt in diese Richtung vollzog die EKD-Synode zum Frieden 2019. In ihrem
Kundgebungstext konstatiert sie: „Das Leitbild des Gerechten Friedens setzt die
Gewaltfreiheit an die erste Stelle“ (EKD 2019, S. 3). Was dieses Statement für
das staatliche Gewaltmonopol und für christliche Soldatinnen und Soldaten der
Bundeswehr bedeutet, bleibt unerwähnt; eine Verhältnisbestimmung wird nicht
vorgenommen. Bernd Oberdorfer sieht darin ein Abrücken von der in der lutheri-
schen Sozialethik gewichtigen Zwei-Reiche-Lehre hin zu einer „Ethik der auf
Gewaltfreiheit fokussierten Jesusnachfolge“ (Oberdorfer 2021, i.E.) und einen
Wandel „vom Deliberativen zum Prophetischen“ (Oberdorfer 2021, i.E.).

Und auch die „Zwölf Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche“,
beschlossen auf der EKD-Synode 2020, setzen auf einen Reformprozess, der
Veränderungen im kirchlichen Selbstverständnis erkennen lässt. So will sich die
evangelische Kirche nicht mehr einer „staatsanalogen Behörde“ ähneln, son-
dern sich zu einem „innovationsorientierten Unternehmen“ beziehungsweise einer
„handlungsstarken zivilgesellschaftlichen Organisation“ entwickeln (EKD 2020,
S. 24). Zu gesellschaftlichen Prozessen wird sie öffentlich dort Stellung bezie-
hen, wo dies – so die Einschränkung – „vom Evangelium her geboten ist und
sich in unserem kirchlichen Leben und Handeln praktisch und erkennbar nieder-
schlägt“ (EKD 2020, S. 11). Dabei will sich die EKD künftig „um ein klares
geistliches Profil in einer unübersichtlichen Welt“ bemühen: „Die Kirche wird
umso glaubwürdiger, je mehr ihr Reden rückgebunden bleibt an ihr eigenes zei-
chenhaftes und richtungsweisendes Handeln“ (EKD 2020, S. 11). Ekklesiologisch
können die „Zwölf Leitsätze“ im Sinne einer Abkehr von volkskirchlichen Struk-
turen gelesen werden. Hier zeichnet sich eine Entwicklung ab, „Kirche nicht mehr
als integrierendes, auf die Gesamtgesellschaft ausgerichtete Institution [zu verste-
hen]“ (Anselm 2021, i.E.), sondern als eine soziale Bewegung oder NGO, die,
von einer Mission getragen auf die Durchsetzung einer bestimmten Botschaft
zielt. Die „Anwaltschaft für eine bestimmte Perspektive erlaubt es, eigene Posi-
tionen eindeutig und scharf zu formulieren und diese auch selbstbewusst in den
politischen Diskurs einzuspielen“ (Anselm 2021, i.E.).

Noch ist offen, welche Entwicklung die Evangelische Kirche in Deutschland
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nehmen wird. Der eben skizzierte und
in Ansätzen auch schon eingeschlagene Weg hätte weitreichende Konsequenzen.



28 6 Gerechter Frieden als Orientierungswissen…

Zwar könnten friedensethische und -politische Fragen in aller Klarheit und Ein-
deutigkeit in der Öffentlichkeit vertreten und in die Politik eingebracht werden,
die Pluralität innerhalb der Kirche ginge damit aber verloren:

„Pluralismusfähig ist diese Organisationsform nur in der Weise, dass sie sich selbst
dezidiert als eine spezifische Stimme impluralenKonzert gesellschaftlicherMeinungs-
bildung versteht, nicht aber in dem Sinn, dass sie auch nach innen hin unterschiedliche
Perspektiven abbilden wollte“ (Anselm 2021, i.E.).

Bei einer solchen Organisationsform wären zentrale staatskirchenrechtliche Pri-
vilegien kaum mehr zu rechtfertigen mit der Folge, dass es der Kirche weitaus
schwerer fallen dürfte, sich in der Öffentlichkeit und im Konzert anderer zivilge-
sellschaftlichen Kräfte Gehör zu verschaffen. Dagegen könnte der Mehrwert einer
Kirche als Volkskirche gerade darin liegen, in ihren friedensethischen Debatten
„eine Abwägungskultur zu profilieren, die die gängigen dualistischen Streitmuster
durchbricht, dabei aber nicht in eine normativ orientierungslose, vage Einerseits-
Andererseits-Rhetorik abgleitet“ (Ebeling 2021, i.E.). Dabei müsste noch sehr viel
stärker der Prozesscharakter des Friedens und mit ihm die zeitliche Dimension in
den Fokus der Analysen rücken.
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Was Sie aus diesem essential
mitnehmen können

• Das Konzept des gerechten Friedens grenzt sich in zweifacher Weise ab: zum
einen vom gerechten Krieg, zum anderen von einem ungerechten Frieden.

• Der Ansatz „Frieden durch Recht“ ist nicht konfliktfrei; die Symbiose beider
Termini ist nicht so eindeutig wie es sich zunächst vermuten lässt. Einer-
seits gibt es ohne Recht keinen Frieden. Andererseits muss Recht aber auch
durchgesetzt werden, womit Gewalt eine Konstante des Rechts darstellt.

• Der Ansatz der rechtserhaltenden Gewalt zur Durchsetzung des Rechts bedarf
einer Erweiterung. Neben Fragen legitimer und legaler militärischer Einsätze
ist eine friedensethische Reflexion von Formen politischer Einflussnahme jen-
seits militärischer Gewalt nötig. Das beinhaltet Formen des politischen Zwangs
wie beispielsweise die Sanktionspolitik.

• Auch die zivile Konfliktbearbeitung bedarf der stärkeren theoretischen Fun-
dierung. Eine verengte Perspektive des Terminus als Gegenbegriff zu mili-
tärischen Interventionen birgt ernstzunehmende konzeptinhärente Probleme.
Zudem unterliegt zivile Konfliktbearbeitung der Aporie zwischen dem Wunsch
und Ideal nach Eindeutigkeit und Universalität und der politischen Wirklichkeit
mit ihren divergierenden Interessen und Kontexten.

• Mit dem gerechten Frieden als christliches Leitbild verbindet sich die Chance
der Kirchen, der Politik und Gesellschaft ein Orientierungswissen anzubieten.
Das setzt im liberalen Sinne auf die Etablierung einer Abwägungskultur und
die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen.
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